
 
 

 

Beschlussvorlage Nr.: 245/2023 Datum: 5.12.2023 

Beratungsart: ☒ öffentlich ☐ nicht öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Nr. Stadtvertretung / Fachausschuss  Sitzungstag 

1  Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales  

2  Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften  

3  Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen  

4  Ausschuss für Bauwesen  

5  Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen  

6 x Hauptausschuss 11.12.2023 

7  x Stadtvertretung 14.12.2023 

 

Schluss- und Mitzeichnungen 

gez. Th. Haß gez. Hansen   

Bürgermeister Büroleiterin Amtsleitung Sachbearbeitung 

 
1. TOP: Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Selent/Schlesen 

hier: 2. Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt 

Selent/Schlesen und der Stadt Schwentinental 

 

2. Sachverhalt und Problemdarstellung: 
 
Der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft wurde am 19. 
Oktober 2006 zwischen der Gemeinde Raisdorf und dem Amt Selent/Schlesen geschlossen.  
(siehe Anlage 1) 
 
Eine 1. Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft 
erfolgte am 10. Januar 2010 zwischen der Stadt Schwentinental und dem Amt Selent/Schlesen 
(siehe Anlage 2). 
 
Im Rahmen einer überörtlichen Prüfung im Jahr 2019 merkte das Gemeindeprüfungsamt des 
Kreises Plön in seinem Abschlussbericht an, dass eine Regelung der Zeichnungsbefugnisse in 
dem öffentlich-rechtlichen Vertrag konkretisiert und die Zusammenarbeit innerhalb der 
Verwaltungsgemeinschaft intensiviert werden sollte.  
 
Entsprechend wurde in enger Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des Kreises Plön die 2. 
Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft erstellt 
(siehe Anlage 3).       
 
Diese 2. Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Bildung einer 
Verwaltungsgemeinschaft wurde am 4. Dezember 2023 vom Amtsausschuss des Amtes 
Selent/Schlesen beschlossen. 
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3. Lösungsvorschlag: 
  
Siehe Beschlussempfehlung 

 
 
4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

 
Keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen  
 
5. Beschlussempfehlung:  
 
 
 

Hauptausschuss: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, der 2. Änderung des öffentlich-rechtlichen 
Vertrages zwischen dem Amt Selent/Schlesen und der Stadt Schwentinental zuzustimmen. 
 
 
 
Stadtvertretung: 
 
Der 2. Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt Selent/Schlesen und der 
Stadt Schwentinental wird zugestimmt. 
 
 
 
Anlage 1: Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft vom 19. 
Oktober 2006 zwischen der Gemeinde Raisdorf und dem Amt Selent/Schlesen  
 
Anlage 2: 1. Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Bildung einer 
Verwaltungsgemeinschaft vom 10. Januar 2010 zwischen der Stadt Schwentinental und dem Amt 
Selent/Schlesen 
 
Anlage 3: Entwurf der 2. Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Bildung einer 
Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Schwentinental und dem Amt Selent/Schlesen 

 

Abstimmung 

Dafür Dagegen Enthaltungen Kenntnisnahme Vertagung Keine Abstimmung 

 
 

     

















2. Änderung

des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen  

dem Amt Selent/Schlesen und der Stadt Schwentinental 

zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft 

___________________________________________________________________ 

Die im nachfolgenden Vertrag enthaltenen Amts- bzw. Funktionsbezeichnungen gelten so-
wohl in der weiblichen als auch in der männlichen Form. 

Zwischen 

dem Amt Selent/Schlesen, 

vertreten durch die Amtsvorsteherin Ulrike Raabe, 

und 

der Stadt Schwentinental,  

vertreten durch den Bürgermeister Thomas Haß, 

wird folgender Vertrag zur Änderung des am 19.10.2006 geschlossenen Vertrages zur Bil-
dung einer Verwaltungsgemeinschaft und des am 10.1.2010 geschlossenen 1. Änderungsver-
trages geschlossen: 
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§ 1

Folgender § 2a wird neu eingefügt: 

§ 2a
Zeichnungsbefugnisse 

Die dem Organ bzw. der Behörde Amtsvorsteherin bzw. Amtsvorsteher des Amtes Selent/
Schlesen zugeordneten Zeichnungsbefugnisse in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung 
werden auf das Organ bzw. die Behörde Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin der Stadt 
Schwentinental übertragen. 
Der Bürgermeister regelt durch eine Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung, auf welche 
Mitarbeiter/innen der Stadt Schwentinental die Zeichnungsgefugnis delegiert wird. Diese 
Mitarbeiter/innen haben ausnahmslos bei der Aufgabendurchführung mit dem Zusatz “Im 
Auftrage” zu zeichnen. Das gilt auch für den Behördenleiter der aufgabendurchführenden 
Körperschaft (Bürgermeister der Stadt Schwentinental).

§ 2

§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Personelle Veränderungen und Neubesetzungen in der Nebenstelle Selent bedürfen der 
Zustimmung des Amtsausschusses.
Die Stadt Schwentinental unterrichtet das Amt Selent/Schlesen über grundlegende Verände-
rungen ihrer Organisation und über Um- und Neubesetzungen ihrer Amtsleitungsstellen sowie 
der Büroleitungsstelle.

§ 3
§ 4 erhält folgende Fassung:

Rechte und Pflichten des leitenden Verwaltungsbeamten 

Der Bürgermeister der Stadt Schwentinental überträgt die ihm obliegenden Rechte und 
Pflichten eines leitenden Verwaltungsbeamten des auf eigene Beschäftigte und 
Verwaltungseinrichtungen verzichtenden Amtes Selent/Schlesen mit Zustimmung des 
Amtsausschusses vollständig auf einen Beschäftigten der Verwaltung, der über die 
erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde verfügt.

§ 4

§ 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Die Stadt Schwentinental unterrichtet das Amt Selent/Schlesen laufend über solche 
Angelegenheiten, die einer fachlichen Weisung des Amtes als Aufgabenträger bedürfen oder 
bedürfen könnten.  

hansenma
Hervorheben
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§ 5

§ 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

Die Mitglieder des Amtsausschusses des Amtes Selent/Schlesen und der Stadtvertretung der 
Stadt Schwentinental oder die Amtsleitungen treffen sich mindestens einmal im Jahr oder bei 
Bedarf zu einer gemeinsamen Sitzung, um über Fragen und Probleme, die beide Seiten 
betreffen, zu sprechen. 

§ 6

§ 5 Abs. 5 wird wie folgt ergänzend eingefügt:

Über im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft durchgeführte Verwaltungsgeschäfte, über 
Zweckmäßigkeitsüberlegungen zur Zentralisierung der Erledigung einzelner Verwaltungsauf-
gaben an einem Standort sowie über andere wechselseitig interessierende Angelegenheiten 
unterrichten sich die Amtsvorsteherin des Amtes Selent/Schlesen und der Bürgermeister der 
Stadt Schwentinental mindestens alle 6 Monate wechselseitig.  

§ 7

Die 2. Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Bildung einer Verwaltungsgemein-
schaft tritt am Tage nach der zuletzt vorgenommenen Unterzeichnung in Kraft. Abweichend 
hiervon tritt § 1 rückwirkend zum 1.1.2008 in Kraft. 
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Selent, Schwentinental, 

_______________________ _____________________ 

Amtsvorsteherin Bürgermeister 




